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Wichtige medizinische Anmerkungen:  

1. Es handelt sich dabei häufig um Zustände von Dauerbewusstlosigkeit oder um wachkomaähn-
liche Krankheitsbilder, die mit einem vollständigen oder weitgehenden Ausfall der Großhirnfunk-
tionen einhergehen. Diese Patientinnen oder Patienten sind unfähig zu bewusstem Denken, zu 
gezielten Bewegungen oder zu Kontaktaufnahme mit anderen Menschen, während lebens-
wichtige Körperfunktionen wie Atmung, Darm- oder Nierentätigkeit erhalten sind, wie auch mögli-
cherweise die Fähigkeit zu Empfindungen. Wachkoma-Patienten sind bettlägerig, pflegebedürftig 
und müssen künstlich mit Nahrung und Flüssigkeit versorgt werden. In seltenen Fällen können 
sich auch bei Wachkomapatienten nach mehreren Jahren noch günstige Entwicklungen einstel-
len, die ein weitgehend eigenständiges Leben erlauben. Eine sichere Voraussage, ob die betrof-
fene Person zu diesen wenigen gehören wird oder zur Mehrzahl derer, die ihr Leben lang als 
Pflegefall betreut werden müssen, ist bislang nicht möglich.  

2. Dieser Punkt betrifft Gehirnschädigungen infolge eines weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozes-
ses, wie sie am häufigsten bei Demenzerkrankungen (z. B. Alzheimersche Erkrankung) eintre-
ten. Im Verlauf der Erkrankung werden die Patienten zunehmend unfähiger, Einsichten zu gewin-
nen und mit ihrer Umwelt verbal zu kommunizieren, während die Fähigkeit zu Empfindungen er-
halten bleibt. Im Spätstadium erkennt der Kranke selbst nahe Angehörige nicht mehr und ist 
schließlich auch nicht mehr in der Lage, trotz Hilfestellung Nahrung und Flüssigkeit auf natürliche 
Weise zu sich zu nehmen.  

3. Eine fachgerechte lindernde Behandlung einschließlich der Gabe von Morphin wirkt in der Regel 
nicht lebensverkürzend. Nur in Extremsituationen kann gelegentlich die zur Symptomkontrolle 
notwendige Dosis von Schmerz- und Beruhigungsmitteln so hoch sein, dass eine geringe Le-
benszeitverkürzung die Folge sein kann (erlaubte sog. indirekte Sterbehilfe).  

4. Das Stillen von Hunger und Durst als subjektive Empfindungen gehört zu jeder lindernden The-
rapie. Viele schwerkranke Menschen haben allerdings kein Hungergefühl; dies gilt praktisch 
ausnahmslos für Sterbende und wahrscheinlich auch für Wachkoma-Patienten.  

5. Das Durstgefühl ist bei Schwerkranken zwar länger als das Hungergefühl vorhanden, aber künst-
liche Flüssigkeitsgabe hat nur sehr begrenzten Einfluss darauf. Viel besser kann das Durstge-
fühl durch Anfeuchten der Atemluft und durch fachgerechte Mundpflege gelindert werden. Die Zu-
fuhr großer Flüssigkeitsmengen bei Sterbenden kann schädlich sein, weil sie u. a. zu Atemnotzu-
ständen infolge von Wasseransammlung in der Lunge führen kann.  

6. Viele medizinische Maßnahmen können sowohl Leiden vermindern als auch Leben verlängern. 
Das hängt von der jeweiligen Situation ab. Wiederbelebungsmaßnahmen sind nicht leidensmin-
dernd, sondern dienen der Lebenserhaltung. Gelegentlich kann es im Rahmen von geplanten me-
dizinischen Eingriffen (z. B. Operationen) zu kurzfristigen Problemen kommen, die sich durch 
Wiederbelebungsmaßnahmen ohne Folgeschäden beheben lassen.  

7. Der Notfallbogen versteht sich als 'komprimierte Patientenverfügung' für die Entscheidungssi-
tuation des Notarztes bei Herz-Kreislaufstillstand. Der Patient dokumentiert mit einem Notfall-
bogen seine Zustimmung oder Ablehnung der Herz-Lungen Wiederbelebung ggf. in Ergänzung 
einer Patientenverfügung. Der Notfallbogen kann nur nach dokumentierter ärztlicher Aufklärung 
vom Patienten unterzeichnet (und ggf. von der Pflegeeinrichtung gegengezeichnet) werden und 
bringt den erklärten Willen des Patienten in einer besonderen Situation zum Ausdruck. Der Not-
fallbogen ist u. a. beim V.I.S.I.T.E.-Hospizdienst erhältlich und wird, wenn angekreuzt mit zuge-
sandt.  


